
Einräumung von Nutzungsrechten 

Hiermit wird der teichitekten GmbH & Co. KG das räumlich und zeitlich unbeschränkte ausschließliche Recht zur  

Vervielfältigung und Verbreitung der durch uns gefertigten und/oder zur Verfügung gestellten Lichtbilder und  

Lichtbildwerke eingeräumt. Dies gilt für alle Nutzungsarten sowie jegliche körperliche oder nicht körperliche  

Vervielfältigungsformen gleich in welcher Form und zu welchen Zwecken.

Die Rechteeinräumung erfolgt auch für solche Nutzungen, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht  

bekannt sind. 

Fernerhin ist die teichitekten GmbH & Co. KG berechtigt, das Werk in jeder erdenklichen Form zu bearbeiten, zu ändern  

oder in andere Werke einzubinden oder mit anderen Werken zu einem Gesamtwerk zu verbinden.

Die Nennung des Lichtbildners ist nicht erforderlich. teichitekten GmbH & Co. KG ist aber ggf. berechtigt,  

den Lichtbildner zu benennen. 

Der Fotograf versichert darüber hinaus, dass ggf. abgebildete Personen ihr ausdrückliches Einverständnis mit der  

dauerhaften Nutzung im Rahmen der vorstehenden eingeräumten Nutzungsrechte erklärt haben. 

Gleiches gilt für den Fall der Abbildung von Werken oder von Fotos von Objekten, die auf privaten Grundstücken liegen.

Hierzu versichert der Fotograf, dass er zur Anfertigung dieser Bilder berechtigt war und bestätigt, dass auch insoweit  

ein Einverständnis von Seiten der betroffenen Eigentümer der Grundstücke mit der oben genannten Nutzung durch  

teichitekten GmbH & Co. KG besteht. 
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